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Wien, 30.11.202
Sehr geehrter Herr Prasident!

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 12514/)
des Abgeordneten Kainz und weiterer Abgeordneter betreffend Missbrauchs-Skandal

um nicht rechtskraftig verurteilten Arzt im Krankenhaus in Krems wie folgt:

Dem Bund kommt im Krankenanstaltenwesen lediglich die Grundsatzgesetzgebung zu,
den Landern die Ausfiihrungsgesetzgebung und die Vollziehung. Dariber hinaus fallen
dienstrechtliche Angelegenheiten in den Zustandigkeitsbereich der Lander bzw. der

diversen Krankenanstaltstrager, sodass hierbei ebenso keine Zustandigkeit des Bundes

vorliegt.

Um dennoch eine inhaltliche Beantwortung zu erméglichen, wurde zur gegenstdndlichen

parlamentarischen Anfrage die Osterreichische Arztekammer (OAK) befasst.
Frage 1:

e st Ihnen der oben geschilderte Fall bekannt?

a. Falls ja, wann und durch wen haben sie davon erfahren?
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Dem Bundesministerium fiir Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
(BMSGPK) ist der Fall nicht bzw. nur durch die Medien bekannt.

Die Befassung der OAK ergab, dass der OAK der Fall bekannt ist. Sie hat durch die
Verstandigung der Staatsanwaltschaft Korneuburg vom 18.01.2021 Kenntnis erlangt, dass

gegen den Arzt ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden ist.

In der Folge wurde der Sachverhalt von Seiten der OAK im Hinblick auf die
Vertrauenswiirdigkeit als einer zwingend gebotenen Berufsvoraussetzung geprift. Der
betreffende Arzt ist seit September 2022 nicht mehr in die Arzteliste eingetragen und

daher auch nicht mehr berufsberechtigt.
Fragen 2 und 3:

e  Wann und durch wen erfuhr das Krankenhaus in Krems erstmals von den schweren
Vorwiirfen gegen den Arzt?
a. Welche Schritte wurden danach gesetzt?
b. Warum wurde der Arzt nicht direkt dem Dienst enthoben?
c. Warum ist eine Meldung an die Landesgesundheitsagentur unterblieben?
e Durch wen erfuhr die Landesgesundheitsagentur von den schweren Vorwiirfen,

welche gegen den Arzt erhoben wurden?

Mangels Zustandigkeit liegen dem BMSGPK keine Informationen vor. Auch seitens der

OAK konnten dazu keine Informationen gegeben werden.

Frage 4: In welchem Krankenhaus in Wien arbeitete der Arzt zuvor?
a. Was war der Grund fiir die dortige Beendigung des Dienstverhdltnisses?
b. War das Krankenhaus in Wien bereits vor Beendigung bzw. bei Beendigung
des Dienstverhdltnisses in Kenntnis dariiber, dass der Arzt wegen sexuellen

Missbrauchs angeklagt wurde?

Seitens der OAK wird darauf hingewiesen, dass diese Frage auf einen Umstand verweist,

der kein 6ffentliches Datum aus der Arzteliste darstellt.

Frage 5: Wie konnte es generell fiir den Arzt, welcher wegen sexuellen Missbrauchs
angeklagt und deswegen nicht rechtskrdftig zu 3 Jahren Haft verurteilt wurde, weiterhin

méglich sein zu praktizieren?
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a. Warum gibt es in einem solchen Fall kein Verbot weiterhin als Arzt tétig zu

sein?

Die OAK verweist ausdriicklich darauf, dass alle der OAK zur Kenntnis gelangten Fille, in
denen Arzt:innen Eingriffe gegen die sexuelle Integritdt und Selbstbestimmung
vorgeworfen werden, eingehend gepriift werden. Die OAK ist in diesen Fillen allerdings

nicht befugt, Auskiinfte an Dritte zu erteilen. Grundsatzlich gilt jedoch Folgendes:

Als MaRnahme bei Gefahr in Verzug sieht § 62 Abs. 1 Z 2 ArzteG 1998 zur Wahrung des
offentlichen Wohls vor, dass die Landeshauptfrau/der Landeshauptmann in jenen Fillen,
in denen ein gerichtliches Strafverfahren wegen grober Verfehlung bei Austibung des
arztlichen Berufs eingeleitet wurde, verpflichtet ist, der Arztin/dem Arzt bis zum

rechtskraftigen Abschluss dieses Verfahrens die Berufsauslibung vorlaufig zu untersagen.

Fiir den Fall, dass keine vorliufige Berufsuntersagung nach § 62 ArzteG 1998
vorgenommen wurde, besteht gemaR § 138 Abs. 1 ArzteG 1998 subsidiir die Méglichkeit,
dass der Disziplinarrat dem Arzt / der Arztin die Ausiibung des drztlichen Berufs bis zum
rechtskraftigen Abschluss des Disziplinarverfahrens untersagt, wenn dies mit Riicksicht auf
die Art und das Gewicht des ihm / ihr zur Last gelegten Disziplinarvergehens wegen zu
besorgender schwerer Nachteile, insbesondere fiir die Patient:innen oder das Ansehen

des Arztestandes, erforderlich ist.

Neben der disziplinarrechtlichen Priifung der Disziplinarorgane kann auch die
Vertrauenswiirdigkeit eines Arztes / einer Arztin, welche gemaR § 4 ArzteG 1998 als
zwingende Voraussetzung zur selbststandigen Berufsausiibung sowohl bei der Eintragung
in die Arzteliste, aber auch wihrend der gesamten &rztlichen Berufsausiibung vorzuliegen
hat — je nach Ausmal’ des festgestellten Verhaltens — beeintrachtigt sein oder ganzlich

wegfallen.

Die Priifung der Vertrauenswiirdigkeit obliegt der OAK, welche das Vorliegen der
Vertrauenswirdigkeit laut Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes (vgl VWGH 22. 4. 1997,
96/11/0366) insbesondere bei Vorliegen strafbarer Handlungen bei der Auslibung des
arztlichen Berufes, aber auch bei sonstigen Straftaten, die geeignet sind, die
Vertrauenswiirdigkeit eines Arztes / einer Arztin zu erschiittern, sofern sich darin ein
Charakter manifestiert, der auch in Zukunft die Begehung strafbarer Handlungen bei der

Auslibung des arztlichen Berufes erwarten lasst, von Amts wegen zu Gberpriifen hat.
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Hier sei auch darauf hingewiesen, dass Arzt:innen, die eine Eintragung in die Arzteliste
anstreben, zum Nachweis ihrer Vertrauenswirdigkeit eine Strafregisterbescheinigung
vorzulegen haben, in der keine Verurteilung enthalten sein darf, die eine verlassliche

Berufsauslibung nicht erwarten lasst.

Das Fehlen der Vertrauenswiirdigkeit hat zur Folge, dass ein/e bereits in die Arzteliste
eingetragene/r Arzt/Arztin aus der Arzteliste aufgrund des Erléschens der

Berufsberechtigung zu streichen ist.

Frage 6: Welche Meldepflicht gibt es seitens der Justiz wenn ein Arzt wegen sexuellen
Missbrauchs angeklagt wird bzw. sogar nicht rechtskrdiftig verurteilt wird?
a. Wann und an wen ist diese Meldung im vorliegenden Fall ergangen?
b. Gibt es in einem solchen Fall dann irgendeinen einen Vermerk oder
dhnliches fiir zukiinftige Arbeitgeber?
c. Falls es keine Meldepflicht gibt, wie rechtfertigen Sie das?

GemaR § 117f Abs. 2 erster und zweiter Satz ArzteG 1998 bestehen im Falle eines
Strafverfahrens gegen eine Angehdrige/einen Angehérigen einer Arztekammer folgende

Verstandigungspflichten:

e die Staatsanwaltschaften haben die OAK tiber den Beginn und die Beendigung des
Ermittlungsverfahrens zu verstindigen (§ 117f Abs. 2 erster Satz ArzteG 1998);

e die Strafgerichte haben die OAK iiber die Verhingung und Aufhebung der
Untersuchungshaft sowie liber die Beendigung eines Hauptverfahrens nach der
StPO unter Anschluss der das Verfahren abschlielenden Entscheidung zu
verstandigen (§ 117f Abs. 2 zweiter Satz ArzteG 1998).

Der Vollstindigkeit halber sei erwihnt, dass eine gesetzliche Grundlage im ArzteG 1998
zur Verstindigung von (zukiinftigen) Arbeitgebern seitens der OAK nicht besteht.

Fragen 7 bis 11:

e  Warum wurden seitens der Uniklinik Krems alle Warnungen in Bezug auf den Arzt
ignoriert?

e  Warum wurde seitens der Karl-Landsteiner Privatuniversitéit, an welcher der Arzt
junge Studentinnen im Fach Notfall- und Intensivmedizin unterrichtet, alle

Warnungen in Bezug auf den Arzt ignoriert?
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a. Welche Konsequenzen gibt es fiir die Leitung der Karl-Landsteiner-
Privatuniversitdt, welche trotz der Warnungen den Arzt weiter junge
Studentinnen unterrichten lies?

b. Gibt es noch andere personelle Konsequenzen und falls ja, welche?

e Gab es von Patienten, welche durch den Arzt im Krankenhaus in Krems behandelt
wurden, irgendwelche Beschwerden?

a. Falls ja, wann und aus welchem Grund wurden diese jeweils erhoben?

e War der Arzt im Zuge seiner Tdtigkeit als Andsthesist im Landesklinikum Krems
auch mit Patienten alleine, welche bereits in Teil-, oder Vollnarkose waren?

a. Bitte um konkrete Angabe aller Fdlle sowie wie lange der Arzt jeweils mit
den Patienten alleine war.

b. Planen Sie diesbeziiglich weitere Untersuchungen?

c. Falls Sie diesbeziiglich keine weiteren Untersuchungen planen, wie
rechtfertigen Sie das?

e Welche weiteren personellen Konsequenzen wird es im Krankenhaus Krems geben?

Mangels Zustandigkeit liegen meinem Ressort keine Informationen vor. Auch seitens der

OAK konnten dazu keine Informationen gegeben werden.

Frage 12: Miissen Arzte eine Strafregisterbescheinigung bei Bewerbung fiir eine neue Stelle

vorlegen?

Falls ja, ist dies im vorliegenden Fall geschehen?
b. Falls nein, warum nicht?
c. Falls nein, wird es kiinftig verpflichtend sein fiir Arzte bei Bewerbung fiir

eine neue Stelle eine Strafregisterbescheinigung vorzulegen?

Es gibt keine gesetzliche Verpflichtung zur Vorlage einer Strafregisterbescheinigung. Es
obliegt dem jeweiligen Trager einer Einrichtung, allenfalls Entsprechendes vorzusehen.

Eine Verpflichtung zur Vorlage einer Strafregisterbescheinigung ist nicht angedacht.

Frage 13: Welche Mafsnahmen treffen Sie, damit kiinftig niemals mehr ein Arzt, welcher

wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt wurde, praktizieren darf?

5von 6

www.parlament.gv.at



6von 6 12153/AB XXVII. GP - Anfragebeantwortung

Die bisherigen Regelungen sind ausreichend. Die Prifung der Vertrauenswiirdigkeit erfolgt
durch die OAK in jedem Einzelfall, auch wihrend der Zeit der Berufsausiibung im

jeweiligen Anlassfall.

Mit freundlichen GriiRen

Johannes Rauch

Unterzeichner Bundesministerium fur Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Datum/Zeit 2022-12-01T09:44:25+01:00

CN=a-sign-corporate-05,0U=a-sign-corporate-05,0=A-Trust Ges. f.

Aussteller-Zertifikat Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

BUNDESMINISTERIUM FUR

SOZIALES, GESUNDHEIT, PFLEGE
UND KONSUMENTENSCHUTZ

@ Serien-Nr. 2098721075
MTSSIGNATUR

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Informationen zur Priifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter:
http://www.signaturpruefung.gv.at

Informationen zur Priifung des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.sozialministerium.at/site/Ministerium/Willkommen_im_Ministerium/Amtssignatur/Amtssignatur

Prufinformation

6von 6

www.parlament.gv.at



Unterzeichner Par | anent sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC 2022-12-01T09: 49: 26+01: 00

(K OST.
&)\,\K By DS
< e
£y 3

Parlamentsdirektion

SIEGEL

Prufinformation I nformationen zur Prifung des el ektroni schen Siegels und des
Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parl anent. gv. at/ si egel

Hinweis Di eses Dokument wurde el ektroni sch besiegelt.




		2022-12-01T09:44:25+0100
	Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2022-12-01T09:49:26+0100
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




